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 ●  Interessenvertretung im IHK-Verbund für das Oldenburger Land nutzen 

Im Netzwerk der Industrie- und Handelskammern übernimmt die Oldenburgische IHK Sprecherfunk-
tion in für ihren Bezirk maßgeblichen thematischen Schwerpunkten, im NIHK z. B. in den Bereichen 
„International“, „Verkehr, Schifffahrt, Häfen, Post, Telekommunikation“ und „Recht und Fair Play“. Sie 
bringt die Interessen der oldenburgischen Wirtschaft in allen relevanten Gremien ein und nutzt die 
Kammervertretungen in Hannover, Brüssel und Berlin, um regionale Themen zu transportieren. Hierbei 
handelt sie konsequent im Auftrag ihrer Mitglieder und schafft Transparenz, was Kosten und Nutzen der 
Aktivitäten angeht.

Ansprechpartner: 	Dr. Joachim Peters, Tel. 0441 2220-200, joachim.peters@oldenburg.ihk.de		
	 Anika M. Ennenbach, Tel. 0441 2220-208, anikamerle.ennenbach@oldenburg.ihk.de
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Eigenfinanzierungskraft 
der Unternehmen sichern

Wie es ist
Die Stabilität der Finanzmärkte ist eine Grundvoraussetzung für Wachstum und Beschäftigung im Ol-
denburger Land. Wächst die Wirtschaftskraft der regionalen Unternehmen, sind vor allem die kleinen 
und mittleren Unternehmen zur Finanzierung dieses Wachstums auf Fremdkapital angewiesen, das in 
der Regel durch die heimischen Kreditinstitute zur Verfügung gestellt wird.

Die Betriebe müssen über genügend Liquidität verfügen, um die wachsenden Auftragseingänge vor
finanzieren zu können. Wenn hierzu nicht genügend Mittel bereit stehen, können keine weiteren Auf-
träge angenommen werden – das Wachstum würde gestoppt. 

In einer prosperierenden Region wie dem Oldenburger Land steigt auch die Investitionsbereitschaft der 
regionalen Unternehmen. Die Unternehmen investieren z. B. in neue Anlagen, Maschinen oder Hallen, 
um der Kundennachfrage nachkommen zu können. Die Kreditnachfrage läuft damit der Konjunktur nach. 
Je mehr Unternehmen eine Ausweitung ihrer Kapazitäten planen, umso stärker ist die Nachfrage nach 
Fremdkapital. Das Wachstum im Oldenburg Land würde gefährdet, wenn die Betriebe hierbei an Finan-
zierungsgrenzen stießen. 

Was zu tun ist

●	 Vielfältigkeit der Bankenlandschaft erhalten

Die Vielfältigkeit des Bankensystems im Bezirk der Oldenburgischen IHK hat sich – auch in der Krise – 
bewährt und muss erhalten bleiben.

●	 Kreditvergabe nicht durch Überregulierung schwächen

Die Politik hat eine Vielzahl verschärfter und neuer Regulierungen beschlossen: Anlegerschutz, Basel 
III und Bankenabgabe sind nur einige Bausteine. Die Fähigkeit zur Kreditvergabe der Banken ist künftig 
dadurch eingeschränkt. Für Betriebe mit durchschnittlicher Bonität, für Existenzgründer oder für Inno-
vationsfinanzierungen wird es schwieriger. Der Bankkredit ist für regionale Unternehmen – insbesondere 
für kleine – das wichtigste Finanzierungsinstrument. Staatliche Regulierungen müssen daher hinsicht-
lich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung genau evaluiert und ggf. angepasst werden. 

●	 Eigenkapitalausstattung der Betriebe stärken

Belastungen für das Eigenkapital der Unternehmen (z. B. die Substanzbesteuerung) sind konsequent 
abzubauen. Für die finanzielle Unabhängigkeit der regionalen Unternehmen ist – insbesondere in Zei-
ten konjunktureller Schwankungen – die Stärkung der Eigenfinanzierungskraft wichtiger als öffentliche 
Förder- und Bürgschaftsprogramme. 

Ansprechpartner:	 Carola Havekost, Tel. 0441 2220-300, carola.havekost@oldenburg.ihk.de 
	 Peter Wellmann, Tel. 0441 2220-309, peter.wellmann@oldenburg.ihk.de

Starthilfe und Unternehmensförderung
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Kultur der 
Selbstständigkeit fördern

Wie es ist
Neue Geschäftsideen schaffen neues Wissen und fördern Wachstum und Beschäftigung. Das rohstoff
arme Deutschland ist besonders auf Unternehmertum und Innovationsgeist angewiesen. Doch demogra-
fiebedingt wird die Zahl der Selbstständigen von derzeit rund 3,5 Millionen bis zum Jahr 2050 um mehr 
als eine halbe Million sinken. Dieser Trend wird auch die Unternehmensnachfolge schwieriger machen. 

Im internationalen Vergleich gibt es zudem wenig forschungs- und wissensintensive Neugründungen. 
Zudem ist die Sorge vor Erwerbslosigkeit selbst bei guter Konjunktur das Hauptmotiv für die meisten 
Gründungen in Deutschland. Überhastete Starts sind allerdings schlechte Voraussetzungen, um am Markt 
langfristig bestehen zu können. Doch viele Förderprogramme für Existenzgründer haben nicht die Ge-
schäftsidee, sondern die wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit des Gründers im Fokus.

Im deutschen Bildungssystem ist das Thema „Selbstständigkeit“ kaum anzutreffen – im Oldenburger 
Land gibt es jedoch mit dem Verein WiGy e. V. und der Professur Entrepreneurship an der Universität 
Oldenburg gute Ansätze. Viele objektive und qualifikationsbezogene Barrieren europäischen und deut-
schen Ursprungs hindern Gründer am Marktzutritt und verzögern zudem den Start. Zahlreiche Berichts- 
und Informationspflichten erschweren unternehmerische Aktivitäten (s. auch Position „Gewerbefreiheit 
verteidigen“).

Was zu tun ist

●	 Wirtschaft und Selbstständigkeit im Bildungssystem verankern

Existenzgründungspolitik muss Pioniergeist fördern. Dazu gehört neben verlässlichen wirtschaftspo-
litischen Rahmenbedingungen und Gewerbefreiheit auch eine Kultur der Selbstständigkeit. Das Fach 
Wirtschaft und das Thema „Selbstständigkeit“ gehören daher bundesweit in die Lehrprogramme – von 
der Schule bis zur Universität. Eine hohe Qualifikation verbessert Gründungschancen, sichert Fachkräf-
tenachwuchs und ist unabdingbar für erfolgreiche Unternehmensnachfolge. Hochschulen sollten mit 
Partnern aus der Wirtschaft Ausgründungen systematisch begleiten und dem akademischen Nachwuchs 
die Option „Selbstständigkeit“ vermitteln. 

●	 Gründungsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen

Damit öffentliche Fördermittel in möglichst aussichtsreiche Projekte fließen, muss statt der Hilfsbe-
dürftigkeit des Gründers die Qualität der Geschäftsidee Hauptkriterium einer Förderentscheidung sein. 

Der Staat sollte stärker auf Chancen von Gründungen vertrauen und Start-ups mehr Freiräume lassen. 
Regulierungen dürfen Märkte nicht abschotten. Möglichkeiten zur Verfahrensvereinfachung müssen 
konsequent genutzt werden. Genehmigungsverfahren sind zu straffen und möglichst durch schnellere 
Anzeigeverfahren zu ersetzen – auch online.

 
Ansprechpartner:	 Carola Havekost, Tel. 0441 2220-300, carola.havekost@oldenburg.ihk.de 
	 Michael Höller, Tel. 0441 2220-305, michael.hoeller@oldenburg.ihk.de

Starthilfe und Unternehmensförderung
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Duale Ausbildung fördern und stärken

Wie es ist
Die duale Ausbildung ist nach wie vor das Qualifizierungsinstrument für unsere Unternehmen. Die Be-
deutung der an zwei Lernorten erworbenen Kompetenzen ist für eine hochwertige Facharbeiterentwick-
lung unumstritten. Die Ausbildung führt zu einem anerkannten Berufsabschluss, der die Grundlage für 
passgenaue Fort- und Weiterbildung ist.

Eine duale Ausbildung wirkt nachhaltig: für die Wirtschaft wie für die Absolventen. Eine abgeschlossene 
betriebliche Ausbildung senkt die Gefahr einer längeren Arbeitslosigkeit erheblich und berechtigt mit 
einer anschließenden Praxiserfahrung von drei Jahren zum Besuch einer Hochschule.

Da zukünftig weniger Arbeitskräfte zum Ausgleich der Altersabgänge zur Verfügung stehen werden, be-
kommt die betriebliche Ausbildung für immer mehr Unternehmen eine noch stärkere Bedeutung für die 
Fachkräftesicherung. Auch im IHK-Bezirk werden wir eine sinkende Nachfrage nach Ausbildungsplätzen 
haben, aber mehr Unternehmen, die ausbilden wollen. Die Qualität der Ausbildung wird daher ein Se-
lektionskriterium dafür werden, ob Unternehmen ihren Nachwuchsbedarf zukünftig in ausreichender 
Menge decken können.

Was zu tun ist

●	 Duales Ausbildungssystem weiterentwickeln

Das System der dualen Ausbildung muss in all seinen Facetten kontinuierlich an den Bedürfnissen der 
Wirtschaft ausgerichtet und der Lernort Berufsschule ein starker Partner bleiben. Im Bereich der Teil
zeitberufsschule müssen technische und personelle Ausstattungen den Anforderungen einer qualitativ 
hochwertigen Ausbildung entsprechen. Als Grundlage für einen qualifizierten Ausbildungsprozess gilt 
es, für die bestmögliche Qualifizierung der betrieblichen Ausbilder und der Berufsschullehrer zu sorgen. 
Die IHK unterstützt kleine und mittlere Unternehmen konzeptionell bei Fragen der Rekrutierung, des 
Matchings und des Bildungsmarketings. Die IHK begleitet innovative Ausbildungsmodelle im Rahmen 
ihres hoheitlichen Auftrages. 

●	 Berufsorientierung in den Schulen voranbringen

Die IHK unterstützt dabei, eine strukturell angelegte Berufsorientierung in allgemeinbildenden Schulen 
zu etablieren. Die Möglichkeiten und Chancen der dualen Ausbildung – einer Karriere mit Lehre – müs-
sen Jugendlichen verstärkt deutlich gemacht werden, damit zukünftig genügend geeignete junge Men-
schen in den Betrieben in für sie passenden Berufen ausgebildet werden können. Die Schulen müssen 
durch geeignete Maßnahmen in die Lage versetzt werden, ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, so dass ihre 
Absolventen mindestens über die Ausbildungsreife verfügen. 

Ansprechpartner:	 Dr. Thomas Hildebrandt, Tel. 0441 2220-450,  
	 thomas.hildebrandt@oldenburg.ihk.de

Aus- und Weiterbildung
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Unternehmensnahe Weiterbildung ausbauen
Wie es ist
Die Bevölkerungsentwicklung sorgt dafür, dass auch im Oldenburger Land künftig weniger Nachwuchs-
fachkräfte zur Verfügung stehen. Gleichzeitig werden die Unternehmen immer mehr ältere Arbeitnehmer 
beschäftigen, da sich die Lebensarbeitszeit verlängert. Zudem erhöht sich die Entwicklungsgeschwindigkeit 
zahlreicher Märkte, und damit steigen die personellen Anforderungen an die Unternehmen. Es gilt da-
her: wenn die notwendigen Kompetenzen schwieriger am Markt zu beschaffen sind, müssen diese in den 
Unternehmen selbst entwickelt werden. Die Weiterbildung wird somit zum integrativen Bestandteil der 
Personalentwicklung. 

Die Oldenburgische IHK ist Partner für die schnelle und bedarfsgerechte Kompetenzentwicklung der Be-
schäftigten ihrer Mitgliedsunternehmen. Sie gestaltet diesen Prozess mit – von der Beratung über die 
Planung bis zur Durchführung zielgruppengerechter Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 

Was zu tun ist

● Durchlässigkeit fördern

Da die heutige Arbeitswelt Mobilität, Anpassungsfähigkeit und lebenslange Lernbereitschaft verlangt, 
müssen möglichst viele Wege zur Qualifizierung offen stehen. Bereits erworbene berufliche Kompe-
tenzen sollten auf Hochschulstudiengänge genauso anrechenbar sein wie auf das IHK-Qualifizierungs-
system.  Die IHK wirkt dabei aktiv mit, die Anrechnungsmöglichkeiten zu prüfen und umzusetzen. Das 
bedeutet perspektivisch kürzere und kostengünstigere Qualifizierungsmöglichkeiten für Teilnehmer der 
IHK-Lehrgänge. 
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Hochschulstudiengänge bedarfsgerecht 
und effizient weiter entwickeln

Wie es ist
Der rasche technische Fortschritt und die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft erhöhen in 
den niedersächsischen Unternehmen den Bedarf an hochqualifizierten Mitarbeitern mit akademischer 
Bildung. Die Ziele der „Bologna-Reform“, insbesondere die Förderung von Beschäftigungsfähigkeit und 
Mobilität, wurden noch nicht konsequent an allen Hochschulen umgesetzt. 

Aus- und Weiterbildung

●	 Berufsschulen als regionale Kompetenzzentren für Weiterbildung unterstützen

Der Gesetzgeber gibt den Berufsschulen die Möglichkeit, eingeschränkt in der beruflichen Weiterbildung 
aktiv zu werden. Die IHK wird die berufsbildenden Schulen dabei unterstützen. So gibt sie ihre Kompe-
tenzen in der beruflichen Weiterbildung partnerschaftlich an regionale Ansprechpartner weiter, um dort 
ein qualitativ hochwertiges Angebot nach IHK-Standards zu schaffen.

●	 Wirtschaftsnahe duale Studiengänge initiieren

Die Wirtschaft verlangt unterschiedliche Kompetenzniveaus auch in der Ausbildung. Duale Studiengän-
ge ermöglichen auf hohem Niveau Transferlernleistungen zwischen Theorie- und Praxisphasen.  Ist aus 
Sicht der Wirtschaft der Bedarf für duale Studiengänge erkennbar, initiiert und begleitet die IHK die 
Umsetzung in der Region.

●	 Weiterbildung zielgruppengerecht entwickeln

Die IHK muss verstärkt neue Zielgruppen ins Auge fassen, um dem steigenden Fachkräftebedarf zu 
begegnen. Der Fokus richtet sich dabei auf noch weitgehend ungenutzte Fachkräftepotenziale wie Frau-
en in Elternzeit, Studienabbrecher, bereits in Altersruhephasen befindliche Personen und ausländische 
Erwerbspersonen. Darüber hinaus gilt es, die Bedeutung der Qualifizierung Älterer zu erkennen und 
zielgruppengerechte Lernarrangements zu entwickeln und anzuwenden.

Größtmögliche Effektivität von Weiterbildungsmaßnahmen ist nur durch permanente Evaluation und 
genaue Orientierung am Bedarf der Teilnehmer zu erreichen. Lernarrangements, Inhalte und thematische 
Schwerpunkte, Dozentenauswahl etc. sind außerdem konsequent auf Kundenzufriedenheit auszurichten. 

●	 Förderung sinnvoll einsetzen

Die Förderung beruflicher Weiterbildung soll sich ausschließlich am Bedarf der Unternehmen orientie-
ren. So muss beispielsweise das Förderprogramm „Individuelle Weiterbildung in Niedersachsen“ (IWiN) 
als Instrument erhalten und verfeinert werden.

Ansprechpartner:	 Dr. Thomas Hildebrandt, Tel. 0441 2220-450,  
	 thomas.hildebrandt@oldenburg.ihk.de  
	 Manfred Baum, Tel. 0441 2220-423, manfred.baum@oldenburg.ihk.de
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Vor allem am Praxisbezug der Studienprogramme mangelt es. Die Abbrecherquoten an Universitäten 
liegen bei 25 Prozent, die an Fachhochschulen bei 38 Prozent. Besonders hoch sind sie in den so genann-
ten MINT-Studiengängen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Hinzu kommt, dass 
Niedersachsen jedes Jahr mehr Studierende abgibt als aufnimmt.  

Was zu tun ist

●	 Zahl der in Niedersachsen Studierenden steigern

Niedersachsen muss ein Nettozuwanderungsland für Studierende werden. Die doppelten Abiturjahrgänge 
bieten eine besondere Chance.  

●	 Abbrecherquoten senken

Die Studienabbruchquoten sind zu hoch. Ziel muss es sein, eine hohe Studiennachfrage auch erfolgreich 
in eine mindestens vergleichbar steigende Zahl von Hochschulabsolventen umzusetzen. Didaktik und 
Pädagogik der Lehrenden sind zu verbessern. Intensivere Betreuung der Studierenden ist – insbesondere 
in den MINT-Fächern – notwendig. 

●	 Bologna-Prozess und berufsbegleitende Studienangebote vorantreiben 

Die Umstellung der Hochschulabschlüsse auf Bachelor und Master ist fortzusetzen und weiter zu opti-
mieren. Hochschulen müssen den Qualifikationsprozess der Studierenden so gestalten, dass eine größt-
mögliche Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen am Arbeitsmarkt erreicht wird. In der neuen Studien-
struktur der Hochschulen sollten daher ggf. Praktika auch in den vorlesungsfreien Zeiten integriert oder 
die Studiendauer um ein obligatorisches Praxissemester verlängert werden. Dazu können integrierte 
Praxissemester oder Pflichtpraktika dienen. Insbesondere sollte das Land den Ausbau dualer und berufs-
begleitender Studiengänge unterstützen. 

●	 Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung realisieren

Die Gleichwertigkeit beruflicher und hochschulischer Bildung ist durch verbesserte Anrechnungsmodelle 
und angemessene Bewertung beruflicher Qualifikationen zu unterstreichen. Die Öffnung der Hochschu-
len für beruflich Qualifizierte ist durch die Einrichtung von geeigneten Studienprogrammen zu fördern. 

●	 Hochschulen personell und sächlich sinnvoll ausstatten

Hochschulen sind finanziell und personell ausreichend auszustatten, um die Herausforderungen des 
akademischen Fachkräftebedarfs zu meistern. Belastungsspitzen durch Sondereffekte sind entsprechend 
abzufedern. Da Niedersachsen ein Nettozuwanderungsland für Studierende werden soll, müssen dafür 
ausreichend Ressourcen bereit gestellt werden. 

●	 Hochschulen entwickeln geeignete Programme,  
um Studienabbrecherquoten zu verringern

Um die derzeitigen Abbrecherquoten in den Studiengängen, insbesondere in den MINT-Studiengängen, 
zu verringern, müssen konkrete Programme zusammengestellt werden, die in geeigneter Struktur Er-
gänzungsangebote (Brückenkurse) beinhalten, die durch didaktisch erfahrenes Personal durchgeführt 
werden. Ferner müssen in einem solchen Programm negative Umfeldfaktoren, die zu den Abbrüchen 
führen, reduziert werden.

Ansprechpartner: 	 Dr. Thomas Hildebrandt, Tel. 0441 2220-450,  
	 thomas.hildebrandt@oldenburg.ihk.de
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Innovation | Umwelt

Wirtschaft und Wissenschaft vernetzen

Wie es ist
Insbesondere mittelständische Unternehmen benötigen für die Entwicklung und Umsetzung neu-
er Produkte neben gut ausgebildeten Fachkräften auch den engen Kontakt zu Hochschulen und For-
schungseinrichtungen. Allerdings ist der Zugang zu den Erkenntnissen der öffentlichen Forschung nicht 
unproblematisch. Unternehmer beklagen immer wieder die mangelnde Transparenz darüber, welche 
Forschungseinrichtung auf welchem Gebiet aktiv ist. Eine gute Vernetzung von Wirtschaft und Wissen-
schaft ist ein Standortvorteil, der eine Region attraktiv macht für die Neuansiedlung von Unternehmen 
und das Anwerben und Halten von Fachkräften. 

Nach wie vor stellt die Finanzierung von Innovationsvorhaben vor allem für kleine und mittlere Unter-
nehmen ein großes Problem dar. Förderprogramme mit schlanken Antrags- und Abwicklungsverfahren 
sind daher nötig. Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) der Bundesregierung ist hier 
beispielgebend. Hingegen leiden die niedersächsischen Landesprogramme unter erhöhtem Bürokratie-
aufwand, insbesondere bei der Abrechnung. 

Was zu tun ist

●	 Technologietransfer stärken

Der Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft muss ausgebaut werden. Hierzu müssen 
entsprechende Strukturen, z. B. die Institute für Innovation und Technologietransfer an den Fachhoch-
schulen, gestärkt werden.

●	 Fachkräfteentwicklung regional sicherstellen

Neue Studiengänge müssen den Bedürfnissen in der Region angepasst werden. Dies gilt zum einen unter 
dem Gesichtspunkt der Standortentwicklung, wie im Fall der European Medical School, aber auch vor 
dem Hintergrund des zukünftigen Fachkräftebedarfs, z. B. in den MINT-Fächern.

●	 Förderprogramme vereinfachen

Der Zugang der Unternehmen zu Fördermöglichkeiten muss einfacher werden. Die bürokratischen Hür-
den in den niedersächsischen Landesprogrammen – insbesondere beim Abrechnungsverfahren – sind 
deutlich zu reduzieren. 

●	 Alternative Finanzierungsmöglichkeiten erschließen

Unabhängig von der Förderung durch die öffentliche Hand ist nach Alternativen bei der Finanzierung 
von Innovationen zu suchen. Hier würde sich der so genannte Innovationssparvertrag anbieten. Analog 
zu einem Bausparvertrag genösse der Unternehmer eine Steuervergünstigung auf seine Ansparsumme. 

Diese Art der Förderung wäre unabhängig von öffentlichen Kassen und für Banken ein interessantes 
Instrument zur Innovationsfinanzierung, aber auch zur Kundenbindung. Die Einführung dieses Modells 
würde eine Änderung des § 7 EstG (Einkommensteuergesetz) erfordern und sollte verfolgt werden.

Ansprechpartner:      Dr. Karin Brodisch, Tel. 0441 2220-410, karin.brodisch@oldenburg.ihk.de
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Energie nachhaltig sichern

Wie es ist
Energie muss für die gewerbliche Wirtschaft wie für private Verbraucher langfristig planbar, kosten-
günstig sowie umweltschonend und sicher zur Verfügung stehen. Dies kann mittelfristig nur durch einen 
ausgewogenen Energiemix erreicht werden.

Die Energiekosten werden sich in Zukunft weiter erhöhen. Wie schnell und wie stark die Preise für Strom 
und Wärmebedarf steigen, hängt davon ab, 
-	 wie eine krisensichere Versorgung gewährleistet werden kann, 
-	 ob der Wettbewerb funktioniert
-	 und ob die Förderung der erneuerbaren Energien maßvoll erfolgt.

Auch wenn in Deutschland eine Abkopplung der Energieverbräuche vom Wachstum erreicht werden 
konnte, sind die Erfolge im Bereich der effizienten Energieverwendung noch nicht ausgeschöpft. Für die 
energieintensiven Unternehmen im Bezirk der Oldenburgischen IHK sind langfristige Energiekonzepte 
wichtig, die Planungssicherheit bieten und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe nicht aufs Spiel setzen.

Was zu tun ist

●	 Erneuerbare Energien ausbauen - technologischen Fortschritt nutzen

Die erneuerbaren Energien sind im Sinne des „Erneuerbare-Energien-Gesetzes“ auszubauen. Dabei sind 
die Förderung  und die Gewährung der Einspeisevergütung regelmäßig zu überprüfen. Um den aus er-
neuerbaren Energien gelieferten Strom aufnehmen zu können, sind die bestehenden Stromnetze zügig 
auszubauen. Die dezentrale Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien führt zu starken Schwan-
kungen im Netz. Um diese auszugleichen, sind neue Speichermedien zu entwickeln und einzubauen. Die 
Möglichkeit des Repowering – also des Ersatzes alter Windkraftanlagen an Land durch leistungsstärkere 
Anlagen – muss erleichtert werden. Die Nutzung und Förderung von Biogas ist zu überdenken. Der Ein-
satz von Inputstoffen, die zu einer weiteren Verknappung der Ackerflächen für die Lebensmittelprodukti-
on führen, ist nicht nachhaltig. Der Einsatz von Gülle und vegetabilen Abfällen zur Biogasgewinnung ist 
stärker auszubauen. Die mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien verbundenen Kosten des Netzaus-
baus werden die Energiepreise weiter steigen lassen. Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb 
stehen, dürfen durch diese zusätzlichen Kosten nicht belastet werden.

●	 Konventionelle Energieträger nur so lange nutzen, bis sie durch erneuerbare 
Energien ersetzt werden können

Veraltete Kohlekraftwerke sind durch neue umweltfreundlichere fossile Kraftwerke abzulösen. Die Kern-
energie ist nur so lange zu nutzen, bis neue Energieformen in der Lage sind, diese zu ersetzen. Die hier-
mit verbundene finanzielle Zusatzbelastung der Unternehmen muss begrenzt werden. Kernkraftwerke, 
die den Sicherheitsanforderungen nicht entsprechen, sind vom Netz zu nehmen. 

●	 Forschung und Innovation verstärken

Die Forschung im Bereich der nachhaltigen Energieversorgung ist zu verstärken. Dabei ist besonderes 
Augenmerk auf die Erforschung neuer Speichertechniken und intelligenter Netze – so genannter „Smart 
Grids“ – zu legen. Die effiziente Verwendung von Energie, insbesondere im Bereich der Wärmenutzung, 
ist weiter auszubauen.

Ansprechpartner:    Jörg Schindler, Tel. 0441 2220-405, joerg.schindler@oldenburg.ihk.de
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Innovation | Umwelt

Umweltrecht vereinfachen

Wie es ist
Im Umweltschutz werden bereits heute die meisten Rechtsnormen durch die Europäische Union (EU) 
initiiert. Vielfach sind die europäischen Vorgaben entweder direkt anzuwenden, oder sie müssen in na-
tionales Recht umgesetzt werden. Im Ergebnis müsste so eine Harmonisierung des europäischen Um-
weltrechtes erreichbar sein. 

Die Umsetzung auf Ebene der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten ist sehr unterschiedlich. Zudem sind die 
Rechtsnormen für den Adressaten nicht mehr nachvollziehbar. 800 Seiten Verordnungstext und ein 
Anhang mit 1500 Seiten – wie im Falle der europäischen Chemikalienpolitik – sind nicht vermittelbar. In 
einzelnen Bereichen der Umweltpolitik – etwa beim Klimaschutz – ist Deutschland bestrebt, die europä-
ischen Ziele noch zu überbieten. Dies führt zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen und benachteiligt 
deutsche Unternehmen. Dabei steht der Nutzen häufig nicht im Einklang mit dem Aufwand. 

Was zu tun ist

●	 Nachhaltigkeit ausgewogen gestalten

Umweltpolitik muss im Sinne der Nachhaltigkeit neben dem Umweltschutz stärker als bisher auch wirt-
schaftliche und soziale Belange beachten. Um für Infrastrukturmaßnahmen und naturschutzrechtliche 
Ausgleichsmaßnahmen zukünftig noch genügend Fläche zur Verfügung zu haben, ist der Flächenver-
brauch im Siedlungsbereich auf das notwendige Maß zu beschränken.

●	 Wettbewerbsverzerrungen vermeiden

Die umweltpolitischen Rechtsnormen der Europäischen Union sind ohne zusätzliche deutsche Besonder-
heiten in nationales Recht umzusetzen. Nationale Alleingänge sind zu unterlassen, da deren Wirkungen 
global verpuffen, jedoch deutschen Unternehmen Wettbewerbsnachteile bereiten.

●	 Belange der Wirtschaft berücksichtigen

Die Umweltpolitik ist wirtschaftsfreundlicher auszugestalten, die Eigenverantwortung der Unternehmen 
ist zu stärken, und weitere Entlastungen für Unternehmen mit funktionierenden Umweltmanagement-
systemen sind vorzusehen. Umweltschutz ist nur in einer funktionierenden Wirtschaft möglich.

●	 Bürokratie reduzieren

Die Rechtsnormen sind auf Doppelbelastungen für Unternehmen zu prüfen, unnötige Bürokratie ist 
abzubauen. Die Lesbarkeit der Rechtsnormen ist zu verbessern.

Ansprechpartner:    Jörg Schindler, Tel. 0441 2220-405, joerg.schindler@oldenburg.ihk.de  
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Internationalisierung vorantreiben

Wie es ist
Die Bedeutung des Außenhandels im Oldenburger Land wächst beständig. So verdoppelte sich die Ex-
portquote seit dem Jahr 1993 und lag im Jahr 2009 bei rund 30 Prozent. Insgesamt liegt der Anteil des 
Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz der regionalen Wirtschaft aber um mehr als zehn Prozentpunkte 
hinter der Exportquote von Land und Bund zurück. 

Stark im Auslandsgeschäft zeigen sich in der Region insbesondere Branchen des verarbeitenden Gewer-
bes wie die Ernährungswirtschaft, der Maschinen- und Fahrzeugbau oder die Hersteller von Gummi- 
und Kunststoffwaren. Als internationale Wachstumsbranchen etablieren sich daneben zunehmend die 
Bereiche der erneuerbaren Energien und der Umwelttechnik. Auch der Dienstleistungssektor hat sein 
Internationalisierungspotenzial bei weitem nicht ausgeschöpft. 

Kleine und mittlere Betriebe, zu denen in großer Mehrheit auch die oldenburgischen Unternehmen zäh-
len, planen ihre Internationalisierung mit Bedacht und setzen sie konsequent um. Komplexer werdende 
Sachverhalte im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht sowie bei Fragen der Finanzierung und Absicherung 
von Auslandsgeschäften erschweren den Unternehmen das Auslandsgeschäft zunehmend, da sie im 
Vergleich zu Großunternehmen oftmals nicht über belastbare Strukturen und Know-how für den Markt-
eintritt in andere Länder verfügen. Dadurch ergibt sich ein erhöhter Beratungs- und Informationsbedarf.

Was zu tun ist

●	 Einfache Marktzugänge schaffen  

Nicht nur im internationalen Geschäft stoßen deutsche Unternehmen auf Schranken und Barrieren. 
Auch die in Deutschland und der EU geltenden zoll- und außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften er-
schweren den Unternehmen das Auslandsgeschäft. Entscheidend für eine erfolgreiche Internationali-
sierung und langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sind jedoch einfache Zugänge zu den 
Märkten. Daher setzt sich die IHK gegen Protektionismus und für Handelsliberalisierung sowie für ein 
wirtschaftsfreundliches Zoll- und Außenwirtschaftsrecht ein. 

●	 Finanzierung, Förderung und Absicherung bedarfsorientiert ausrichten

Da Auslandsgeschäfte stets einer gewissen Vorlaufzeit bedürfen, sind Kalkulations- und Planungssi-
cherheit entscheidend für den Geschäftserfolg. Die IHK setzt sich dafür ein, dass Politik sowie Kredit- 
und Versicherungswirtschaft den Unternehmen durch abgestimmte und bedarfsorientierte Angebote 
die notwendigen Handlungsspielräume bei der Erschließung internationaler Märkte ermöglichen. Im 
Rahmen der Außenwirtschaftsförderung sind Doppelstrukturen zu vermeiden, vorhandene Instrumente 
besser zu verzahnen und dadurch Synergieeffekte für die Wirtschaft zu schaffen.

●	 Unternehmen kompetent bei der Auslandsmarkterschließung beraten  

Auch in Zukunft wird der Motor für wirtschaftliches Wachstum in Deutschland der Außenhandel blei-
ben. Dies gilt auf regionaler Ebene gleichermaßen. Die IHK unterstützt ihre Mitglieder beim Auf- und 
Ausbau ihres Auslandsgeschäftes durch gezielte und branchenorientierte Beratung und Qualifizierung. 
Dabei arbeitet sie im Verbund mit anderen Partnern wie dem weltweiten Netzwerk der Deutschen Aus-
landshandelskammern (AHK).

Ansprechpartner:    Felix Jahn, Tel. 0441 2220-304, felix.jahn@oldenburg.ihk.de

International
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Recht | Fair Play

Bürokratie abbauen – Deregulierung einfordern

Wie es ist
Das Ausfüllen von Anträgen und Formularen oder die Erstellung von Statistiken für öffentliche Stellen 
bedeuten eine immense Belastung für die Unternehmen. Mehr als 9.000 Dokumentations- und Nach-
weispflichten kosten die Wirtschaft jährlich knapp 50 Milliarden Euro. Insbesondere kleine und mittlere 
Betriebe, zu denen in großer Mehrheit auch die oldenburgischen Unternehmen zählen, werden durch 
unnötige Bürokratie in ihrer Leistungsfähigkeit und ihrem Handlungsspielraum deutlich eingeschränkt. 
Neben den zahlreichen Informationspflichten sind es aber auch inhaltlich-politische Ziele, die die Wirt-
schaft belasten. So verursachen zum Beispiel das Arbeitsrecht, das Steuerrecht oder das Umweltrecht 
bei den Betrieben einen hohen bürokratischen Aufwand. 

Die Bundespolitik hat in den vergangenen Jahren die dringende Notwendigkeit erkannt, die Wirtschaft 
von Bürokratie zu entlasten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden bislang mehrere Mittelstands-Entlas-
tungsgesetze verabschiedet und ein nationaler Normenkontrollrat (NKR) ins Leben gerufen, der sich als 
kritischer Begleiter von Gesetzesvorhaben der Bundesregierung bewährt hat. 

Die Resonanz aus der Wirtschaft zeigt indes, dass durchgreifende Entlastungen bei den Unternehmen 
nicht ausreichend zu spüren sind. Die Wirkungen der Maßnahmen zum Bürokratieabbau sind bislang eng 
begrenzt. Dies liegt vor allem daran, dass die Deregulierungsbemühungen durch den Aufbau umfangrei-
cher neuer bürokratischer Regelungen immer wieder konterkariert werden.

 

Was zu tun ist

●	 Regulierungen abbauen

Um die Wettbewerbsfähigkeit des heimischen Mittelstandes und die Attraktivität des Standortes inge-
samt zu stärken, müssen Überregulierungen abgebaut werden. Deregulierung ist daher eines der drän-
gendsten Ziele der Wirtschaftspolitik auf allen Ebenen von Europa bis hin zu den Kommunen. Gesetz-
liche Vorgaben, die die wirtschaftliche Betätigung der Unternehmen einschränken oder erschweren, 
sind auf ein absolut notwendiges Maß zu reduzieren. Die Kammerorganisation hat hierzu eine Vielzahl 
konkreter Vorschläge und Anregungen gemacht und erwartet eine zügige Umsetzung.

●	 Dokumentations- und Informationspflichten reduzieren

Anträge, Formulare, Statistiken – all diese Dokumentations- und Informationspflichten sind konsequent 
und kräftig zurückzuschrauben. Bedenkt man, dass die Bundesregierung ihr 2006 gesetztes Ziel, die 
Wirtschaft bis 2011 um 25 Prozent der Belastungen durch Informationspflichten zu befreien, bis jetzt 
allenfalls zur Hälfte erreicht hat, so wird ein weiterhin enormer Handlungsbedarf deutlich.

●	 Kompetenzen des Normenkontrollrats ausweiten

Bislang konzentriert sich der Normenkontrollrat auf Bürokratiekosten, die durch gesetzliche Informati-
onspflichten entstehen. Es ist jedoch dringend geboten, dass er künftig auch umfassend in die Beurtei-
lung von Bürokratielasten, die sich aus der inhaltlichen Zielsetzung von Gesetzen ergeben, einbezogen 
wird. Zudem sollte der Normenkontrollrat nicht nur die Gesetzentwürfe der Bundesregierung, sondern 
auch Initiativen aus dem Bundesrat oder Bundestag auf Bürokratielasten hin überprüfen.

Ansprechpartner: 	 Theo Hünnekens, Tel. 0441 2220-360, theo.huennekens@oldenburg.ihk.de
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Gewerbefreiheit verteidigen

Wie es ist
In Artikel 12 Grundgesetz hat die deutsche Verfassung die Gewerbefreiheit unter ihren besonderen 
Schutz gestellt. Dabei werden nicht nur der Zugang zum Gewerbe, sondern auch die Ausübung eines 
Gewerbes besonders geschützt. Die Gewerbeordnung formuliert diesen Grundsatz in § 1 Abs. 1 kurz und 
treffend so: „Der Betrieb eines Gewerbes ist jedermann gestattet.“ Die Gewerbefreiheit ist neben der Ei-
gentumsgarantie in unserer Wirtschaftsordnung wesentlicher Eckpfeiler für Wachstum und Wohlstand.
Einschränkungen der Gewerbefreiheit sind nur mit dem Schutz besonders wichtiger Gemeinschafts-
güter zu rechtfertigen. So können die öffentliche Sicherheit und Ordnung, der Gesundheitsschutz, der 
Verbraucherschutz oder der Umweltschutz Gründe zur Einschränkung der Gewerbefreiheit sein. Sind 
diese betroffen, so kann eine Einschränkung nur dann erfolgen, nachdem zwischen beiden geschützten 
Rechtsgütern eine sorgfältige Abwägung stattgefunden hat. 

Allerdings ist zunehmend die Tendenz zu beobachten, dass stetig neue Zulassungsbarrieren geschaffen 
werden, ohne dass deren Notwendigkeit wirklich ernsthaft geprüft wird. Der Ruf nach Einschränkungen 
der Gewerbefreiheit, wenn er sich auch stets gemeinwohlbezogener Begründungen und Rechtfertigun-
gen bedient, erschallt in aller Regel im Interesse einzelner Branchen. Der Verdacht von Marktabschot-
tung lässt sich nicht von der Hand weisen. Viele Regelungen haben in den letzten Jahren den Grundsatz 
der Gewerbefreiheit aus den Augen verloren, zum Beispiel im Falle des Bewachungsgewerbes oder der 
Versicherungsvermittlung und künftig wohl auch im Bereich der Anlagevermittler/-berater.

Was zu tun ist
●	 Gewerbefreiheit verteidigen

Es ist eine zentrale Kammeraufgabe, die grundlegenden Prinzipien der Gewerbefreiheit zu fördern und 
gegenüber zunehmenden Einschränkungen zu verteidigen. Forderungen nach Beschränkungen dieser 
Freiheit, die immer wieder aus einzelnen Branchen ertönen, darf nicht leichtfertig nachgegeben werden. 
Regelungen zum Berufszugang und zur Berufsausübung müssen sich wieder konsequent an dem verfas-
sungsmäßig garantierten Grundrecht der Berufsfreiheit orientieren.

●	 Freiräume lassen

Der Staat sollte wieder stärker auf die Chancen von Gründungen und neuen Geschäftsideen vertrauen. Er 
muss Existenzgründern und Gewerbetreibenden mehr Freiräume lassen. Jedes neue Gesetzesvorhaben ist 
weit ernsthafter und kritischer als bislang unter dem Aspekt der Gewerbefreiheit auf Eignung, Erforder-
lichkeit und Angemessenheit zu prüfen. Insbesondere die in der Politik eher unkritische Rechtfertigung 
von Eingriffen mit Gründen des Verbraucher-, Gesundheits- oder Verbraucherschutzes muss einer sorg-
fältigen sachlichen Auseinandersetzung weichen. Die notwendigen Prüfungen müssen im Übrigen auch 
bei europäischen Richtlinien- oder Verordnungsentwürfen erfolgen. 

●	 Deregulierung voranbringen

Regelungen der Berufsausübung mit unzähligen Anzeige-, Berichts- und Informationspflichten, die un-
ternehmerische Aktivitäten beträchtlich lähmen, sind nicht nur unter dem Aspekt unnötiger Bürokra-
tielasten, sondern auch als Beitrag zur Sicherung der Gewerbefreiheit zurückzufahren. Der Verzicht auf 
neue und der Abbau bestehender Regulierungen können die Belastung von Unternehmen senken und so 
neue Kräfte freisetzen.

Ansprechpartner: 	 Theo Hünnekens, Tel. 0441 2220-360, theo.huennekens@oldenburg.ihk.de
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Was ist die IHK?
Als die regionale Wirtschaftsorganisation haben wir ein Interesse: Erfolgreiche Unternehmen im Olden-
burger Land. Was tun wir dafür?

•	 Wir nehmen hoheitliche Aufgaben für die Unternehmen wahr, zum Beispiel in der Berufsausbildung 
und im Sachverständigenwesen sowie im Rahmen von Gewerbezulassungen.

•	 Wir bündeln die Interessen der Wirtschaft im IHK-Bezirk und vertreten sie gegenüber Politik und 
Verwaltung, zum Beispiel in Fragen der Regionalentwicklung, der Verkehrsinfrastruktur und des Büro-
kratieabbaus.

•	 Wir informieren und beraten Unternehmen, zum Beispiel auf den Gebieten Außenwirtschaft, be-
trieblicher Umweltschutz, Innovation und Wettbewerbsrecht.

Mehr als 69.000 Unternehmen aus den Landkreisen Ammerland, Cloppenburg, Friesland, Oldenburg, 
Vechta, Wesermarsch und den Städten Delmenhorst, Oldenburg und Wilhelmshaven sind Mitglieder der 
Oldenburgischen IHK. Über 2.500 Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungs- und Fachkräfte 
engagieren sich ehrenamtlich in der Oldenburgischen IHK.

Ihre IHK

Gegründet im Jahr 1900 als Han-
delskammer für das Herzogtum 

Oldenburg, ist die Oldenburgische 
Industrie- und Handelskammer mit 
eigenem Gebäude seit 1908 in der 

Moslestraße in Oldenburg ansässig.
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Was ist die Vollversammlung?
Die Vollversammlung der Oldenburgischen IHK ist das oberste Beschlussorgan der Kammer; sie ist damit 
das „Parlament der Wirtschaft“ des Oldenburger Landes.

Die Vollversammlung besteht aus 71 Mitgliedern, die für fünf Jahre gewählt werden. Die laufende 
Amtszeit endet 2015. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Oldenburgischen IHK.

Die Vollversammlung kommt in der Regel zu drei Sitzungen im Jahr zusammen.

Vollversammlungsmitglieder 
•	 gestalten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Oldenburger Land mit;
•	 sind Teil eines nützlichen Unternehmernetzwerkes;
•	 sind Vertreter der Gesamtheit der IHK-zugehörigen Unternehmen und bringen ihre Branchenkenntnis-

se in das Gesamtinteresse ein;
•	 bestimmen die Richtlinien und inhaltlichen Schwerpunkte der IHK-Arbeit mit;
•	 beraten und verabschieden Sie sämtliche kammerrechtlichen Vorschriften;
•	 legen das Budget der IHK einschließlich der Höhe der Kammerbeiträge und Gebühren fest;
•	 wählen den IHK-Präsidenten und die Vizepräsidenten;
•	 bilden Fachausschüsse und regionale Beiräte und berufen deren Mitglieder.

Rund 69.200 Unternehmen im Oldenburger Land
(20.600 im Handelsregister eingetragen, 48.600 nicht eingetragen)

wählen die

Vollversammlung
71 Mitglieder

Industrie 22 Sitze  ·  Energie 4 Sitze  ·  Großhandel 6 Sitze  ·  Einzelhandel 11 Sitze  
Kreditinstitute und Versicherungen 4 Sitze  ·  Verkehr und Schifffahrt 4 Sitze

Tourismus- und Gastgewerbe 4 Sitze  ·  Vermittler 4 Sitze  ·  Sonstige Dienstleistungen 12 Sitze

wählt beruft bildet

Präsident

Vizepräsidenten
Hauptgeschäftsführer

8 Ausschüsse

6 Beiräte
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Mitgliedsunternehmen

Mitglieder der Oldenburgischen Industrie- und 
Handelskammer sind 69.229 Unternehmen (Stand: 
30.06.2011).
Davon sind der Land- und Forstwirtschaft 1.867, 
dem Produzierenden Gewerbe 9.034, dem Groß-
handel und Vermittlungsgewerbe 5.079 und dem 
Einzelhandel 15.810 Betriebe zuzurechnen.

2.013 Mitglieder gehören dem Bereich Verkehr 
und Lagerei an, 3.741 dem Gastgewerbe. 31.685 
Betriebe sind im Dienstleistungsgewerbe tätig, 
davon 2.418 im Bereich Information und Kommu-
nikation und 3.518 im Bereich Finanz- und Versi-
cherungsdienstleistungen.

Bezirk der Oldenburgischen
Industrie- und Handelskammer

Stadt
Oldenburg

Stadt
Wilhelms-

haven

Landkreis
Friesland Landkreis 

Wesermarsch

Landkreis 
Cloppenburg

Landkreis
Ammerland

Landkreis
Oldenburg

Landkreis
Vechta

Stadt
Delmen-

horst
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